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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr... 

...wünscht die Gemeinde Bruck am Ziller 
Bürgermeister Alois Wurm mit Gemeinderat und Mitarbeitern 

 
 

A Weihnacht wieËs fr¿her waré 
 
DrauÇen am Fenster, die Flocken im 
Wind, i mºcht gern dahoam sein, wªr 
gern wieder Kind, mºcht GroÇvater 
zuhºrn, wie er G'schichten erzªhlt, 
vom Christkind das herblickt, vom 
Himmel auf d'Welt. A Weihnacht wie's 
fr¿her war, an Christbaum mit Engel-
haar, mit am Kripperl an Stern, ja des 
hªtt i so gern. A Weihnacht wie's fr¿-
her war, so friedlich so wunderbar, so 
seelig so froh, des w¿nsch i mir so. 
Am Heiligen Abend war'n wir beinand, 
mit Vater und Mutter im festlichen 
G'wand, da hat dr¿ben im St¿berl a 
Glockerl hell glªut, der Baum voller 
Wunder, war f¿r uns bereit. A Weih-
nacht wie's fr¿her war, an Christbaum 
mit Engelhaar, mit am Kripperl an 
Stern, ja des hªtt i so gern. A Weih-
nacht wie's fr¿her war, so friedlich so 
wunderbar, so seelig so froh, des 
w¿nsch i mir soé 
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Liebe Gemeindeb¿rgerinnen  
und Gemeindeb¿rger, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alois Wurm, 
B¿rgermeister  
 

 

Das Vorwort der Gemeindezeitung ist f¿r mich immer 
eine schºne Gelegenheit, um mºglichst viele von 
euch zu erreichen. Zwar gibt es nat¿rlich im Laufe 
des Kalenderjahres ausreichend Anlªsse, bei denen 
sich ein ĂRatscherñ ausgeht. Thema ist dabei aber 
nat¿rlich nicht immer nur das politische Bruck am 
Ziller. 
 

In den vergangenen Jahren durfte ich viele dieser 
Gesprªche in unserer Gemeinde f¿hren: einfach re-
den, lachen,  gratulieren, mich mitfreuen, mitfeiern - 
aber leider auch manchmal mitleiden. Sich offen und 
ehrlich zu begegnen und aufrichtige Gesprªche zu 
f¿hren, war und ist mir dabei immer ein besonderes 
Anliegen. Wenn man auch manchmal nicht die pas-
senden Worte findet, so ist gezeigte Anteilnahme 
doch etwas sehr wertvolles.  
 

Das ist es, was uns als kleine Ortschaft hervorhebt - 
man kennt sich noch und nimmt Anteil. Es ist das 
Interesse am Gegen¿ber, welches zªhlt - man ist 
sich nicht gleichg¿ltig. 
 

Besonders wichtig ist dieser Aspekt, wenn man sich 
im Dienst der Freiwilligkeit f¿r die Einwohner der Ge-
meinde engagiert. Greifbar war dies vor allem bei 
den Unwettereinsªtzen im vergangenen Sommer. Es 
wurde und wird zusammen geholfen.  

 

Ein Lob mºchte ich in diesem Zusammenhang 
besonders unseren Gemeindearbeitern sowie al-
len Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Bruck 
am Ziller aussprechen. Durch euren Einsatz 
konnte Schlimmeres verhindert und bereits ent-
standene Schªden ehest mºglich behoben bzw. 
eingegrenzt werden. 
 

Auch unsere Landwirte waren und sind  in die-
sem Zusammenhang im Dauereinsatz und be-
m¿ht das durch die Windw¿rfe entstandene 
Schadholz so rasch wie mºglich aus den Wªldern 
zu befºrdern. Dies ist dringend notwendig, um ei-
nem Borkenkªferbefall vorzubeugen, welcher etwa in 
Osttirol bereits f¿r einen immensen Verlust an Wald-
flªche gesorgt hat. F¿r uns wªre dies vor allem f¿r 
die Schutzwªlder oberhalb des Dorfes fatal.  

Ein Dankeschºn ergeht auch an all jene, die 
durch ihren Einsatz oder ihre Vereinstªtigkeit in 
der Gemeinde, tagtªglich ihren Beitrag dazu leis-
ten, unser Dorf lebendig zu halten. Ohne die vie-
len, unentgeltlich geleisteten Stunden (Veran-
staltungen, musikalische Umrahmungen, Ortsbil-
derhaltung u.v.m.) wªre dies nicht mºglich. 
 

Besonders schºn gelungen, ist dieses Jahr zB 
auch wieder die Bepflanzung unserer Verkehrsin-
seln. Ein herzlicher Dank ergeht hier an den  
Obstï und Gartenbauverein Bruck, insbesondere 
an Markl Herta, Schwarzenauer Petra, Vogl Rosi 
und Lechner Sonja f¿r die liebevolle Gestaltung 
und Pflege und auch an Thaler Maria und Hans, 
welche sich mit groÇer Gr¿ndlichkeit um die Op-
tik unseres Friedhofes bem¿hen. 
 

Ich freue mich nun auf einen besinnlichen Advent 
und auf viele, spannende Projekte im Jahr 2024. 
 
 

In diesem Sinne mºchte ich allen  
Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rgern 
von Herzen noch eine schºne und ruhige Weih-
nachtszeit sowie einen guten & gesunden Rutsch 

ins neue Jahr w¿nschen. 
 
 

 
EUER B¦RGERMEISTER 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALOIS WURM 
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Wie bereits berichtet, konnte im Herbst 2022 mit 
der Erweiterung des Friedhofareals begonnen 
werden. Die Arbeiten sind nunmehr beinahe ab-
geschlossen. Durch die Neueinfassung konnten 
32 zusªtzliche Wandurnengrªber installiert wer-
den.  
 

Diese Grªber bieten eine w¿rdevolle letzte Ruhestªt-
te und sind bereits mit hochwertigen Granitsteinab-
deckungen ausgestattet. 
Die Granitsteinabdeckungen kºnnen ¿ber die Ge-
meinde erworben werden und bieten eine langlebige 
und ªsthetische Lºsung f¿r die Grabstªtten. Neben 
den Wandurnengrªbern stehen bald auch an die 30 
Erdurnengrªber zur Verf¿gung, welche individuell 
gestaltet werden kºnnen, um den persºnlichen W¿n-
schen und Bed¿rfnissen der Angehºrigen gerecht zu 
werden. 
 

Um die Trinkwasserversorgung auch lªngerfris-
tig sicherstellen zu kºnnen, wurde von der Ge-
meinde eine UV-Anlage angekauft. 
Vor wenigen Wochen konnte die Anlage nun in 
Betrieb genommen werden. 
 
Um Wasser keimfrei zu machen, gibt es die Mºglich-
keit einer Bestrahlung mit UV-C-Licht.  

Detaillierte Informationen zu Urnen und Erdur-
nengrªbern folgen noch gesondert. 
Die Gemeinde ist bestrebt, einen Ort der Erinne-
rung und des Trostes f¿r die Gemeindemitglieder 
zu schaffen.  
 
Gedankt sei auf diesem Weg auch unserem Pfar-
rer Erwin Mayer, dem Pfarrï und Kirchengemein-
derat sowie den zustªndigen Mitgliedern des 
Friedhofsausschusses f¿r die hervorragende Zu-
sammenarbeit. 

 Ein besonderer DANK gilt auch unseren 
 GEMEINDEARBEITERN 

 f¿r die erbrachte Eigenleistung und  
die besonders genaue und  

rasche Umsetzung des Projektes! 

 

Durch seine (im Vergleich zu Licht im sichtbaren 
Spektrum) hºhere Energie vermag UV - Strahlung 
Bakterien zu inaktivieren. 

 

Damit sieht sich die Gemeinde auch f¿r die Zu-
kunft gut ger¿stet, was die Trinkwasserversor-
gung betrifft. 
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Bereits im Fr¿hling dieses Jahres, konnte die 
neue Bauï und Recyclinghof¿berdachung fertig-
gestellt werden.  
 
Dadurch ist eine gesch¿tzte Abfallentsorgung bei je-
der Witterung mºglich. Die neue ¦berdachung ge-
wªhrleistet, dass Abfªlle ordnungsgemªÇ entsorgt 
werden kºnnen, ohne dass M¿ll in den anliegenden 
Feldern landet.  
 
Dies ist nicht nur ein Beitrag zur Sauberkeit der Um-
gebung, sondern auch ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Umweltschutz. 
 
Ein weiterer positiver Aspekt der ¦berdachung 
ist, dass die Grundlage f¿r eine Installation einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach zu einem spª-
teren Zeitpunkt geschaffen wurde.   

 

Unterstrichen wird dadurch das Engagement der Ge-
meinde f¿r erneuerbare Energien und nachhaltiges 
Handeln. 
 

Die Gemeinde richtet ihren Dank an ihre enga-
gierten Gemeindearbeiter, die mit viel Eigenleis-
tung zur schnellen Umsetzung dieses Projekts 
beigetragen haben. Ebenso mºchte man sich bei 
der Firma Eberharter Bau bedanken, die die Um-
setzung der ¦berdachung unkompliziert und 
rasch ermºglicht hat. 
 
Die Bauï und Recyclinghof¿berdachung ist ein 
gelungenes Beispiel f¿r die positive Zusammen-
arbeit zwischen der Gemeinde, ihren Mitarbeitern 

und ºrtlichen Unternehmen.  
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ALTGLAS 
 

Altglas wird nach WeiÇ- und Buntglas getrennt. Ins WeiÇglas gehºren ungefªrbte Glasbehªlter, 
ins Buntglas alle gefªrbten. 
 

Nicht in die Altglascontainer gehºren: 
Verschl¿sse, Geschirr, Trinkglªser, Gl¿hbirnen, Fensterglas, Spiegel, Glasgebinde mit giftigem Inhalt 
oder Medikamentenresten. 
All diese Dinge kommen in den Restm¿ll oder zur Problemstoffsammlung! 
 
BIOM¦LL 

 

Bioabfªlle kºnnen selber kompostiert oder beim Recyclinghof in den beim Gemeindeamt zu beziehenden 
Bioabfallsªcken abgegeben werden.  
Zum Biom¿ll zªhlen unter anderem: Pflanzenreste aus dem Garten, vom Balkon oder aus der K¿che, unge-
w¿rzte Obst- oder Gem¿sereste, Tee- oder Kaffeesud 
 

Nicht in den Biom¿ll gehºren:  
Biom¿ll in Sªcken, die nicht beim Gemeindeamt bezogen wurden - da nicht sichergestellt ist, dass 
diese auch tatsªchlich kompostierbar sind. 
Tierische Produkte 
Beides kommt in den Restm¿ll! 
 

VIELEN DANK F¦R EURE MITHILFE! 



 

 
Die im April 2023 gestarteten Grabungsarbeiten 
f¿r das LWL-Glasfasernetz konnten wªhrend der 
letzten Wochen und Monate z¿gig vorangetrieben 
werden.  
 
Heuer konnten die Grabungsarbeiten im Gemeinde-
gebiet Dorf bis zur Auffahrt Bruckerberg abgeschlos-
sen werden.  
Parallel dazu wurden im August bereits erste Arbei-
ten im Gemeindegebiet Imming gestartet. Die Arbei-
ten in Imming und spªter auch am Bruckerberg wer-
den im Fr¿hjahr 2024 fortgesetzt.  
Seitens der Baufirma STRABAG AG wird versucht, 
die Einschrªnkungen auf dem Wege- und StraÇen-
netz mºglichst gering zu halten. 
 
Temporªre Sperren sind teilweise leider unum-
gªnglich. An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
der gesamten Bevºlkerung f¿r die Toleranz, Mit-
hilfe und den reibungslosen Ablauf diesbez¿g-
lich. Ein besonderer Dank ergeht auch an die bei-
den Gemeindearbeiter Bernhard Margreiter und 
Manfred Gleissenberger f¿r die perfekte Unter-
st¿tzung des Projektes. 
 
 

 
Glasfaserkabel sind Kabel f¿r die Signal¿bertra-
gung. Sie setzen sich aus vielen einzelnen Glasfa-
sern zusammen, die aus Quarzglas als ¦bertra-
gungsmedium bestehen und einen Lichtwellenleiter 
(LWL) bilden. Diese Kabel ¿bertragen Lichtsignale 
¿ber weite Strecken mit Lichtgeschwindigkeit und 
enormer Datenkapazitªt.  
 
Neben der Schnelligkeit punktet Glasfaser auch 
mit Zuverlªssigkeit. Elektromagnetische Stºrungen 
beeinflussen den Datentransfer ¿ber Glasfaserkabel 
nicht. Dieser Vorteil ist insoweit bedeutend, weil im 
Zeitalter der Digitalisierung und den zunehmend pa-
rallel laufenden Online-Anwendungen eine durchge-
hend hohe ¦bertragungskapazitªt die Bed¿rfnisse 
von anspruchsvollen Internetnutzern vollumfªnglich 
erf¿llt.  

GEMEINDEZEITUNG BRUCK AM ZILLER 

Weiters wurden bereits die f¿r 2024 geplanten Mon-
tagearbeiten f¿r die Befaserung der Leerverrohrun-
gen und Hausanschl¿sse an die Firma STW Spleis-
stechnik West vergeben. Die Befaserung startet 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024. Die Inbe-
triebnahme der ersten Anschl¿sse ist derzeit ab 
Herbst 2024 geplant. Weitere Infos folgen ¿ber die 
Informationsmedien der Gemeinde. 
 
Die Gemeinde mºchte sich auch bei der Breit-
bandarbeitsgruppe: Walter Gramshammer,  
Robert Hirschhuber und Markus M¿ller, f¿r ih-
ren Einsatz und die kompetente Begleitung der 

Arbeiten bedanken! 
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Grundsteuer A 
Einhebung gem. Grundsteuergesetz i.V.m. dem Finanzausgleichsgesetz 
500 v.H. des Messbetrages 

Grundsteuer B 
Einhebung gem. Grundsteuergesetz i.V.m. dem Finanzausgleichsgesetz 
500 v.H. des Messbetrages 

Kommunalsteuer 
Einhebung gem. Kommunalsteuergesetz 3% der Bemessungsgrundlage 
Wirtschaftsfºrderungsbeitrag f¿r Betriebe mit auszubildenden Lehrlingen 

Hundesteuer 

Einhebung gem. Tiroler Hundesteuergesetz i.V.m. dem Finanz-Verfassungsgesetz 
 

ú   50,00 f¿r den ersten Hund pro Haushalt jªhrlich 
ú 100,00 f¿r jeden weiteren Hund pro Haushalt 
 

(f¿r mehr als drei Monate alte Hunde) 
Die halbjªhrliche Hundesteuer betrªgt jeweils die Hªlfte! 

ErschlieÇungsbeitrag 

Einhebung gem. Verordnung des Gemeinderates Bruck am Ziller vom  
05. Oktober 2023 i.V.m. dem Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz 
2,50% von ú 233,00 (festgelegter ErschlieÇungsfaktor) 
Das ergibt einen Einheitssatz von ú 5,83 pro mĮ Bauplatzflªche,  
bzw. pro mį Baumasse gem. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz. 
Der Bauplatz wird zu 150%, die Baumasse zu 70% bewertet.  

Wasserben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung:  
ú 0,97 pro mį verbrauchter Wassermenge 
 

Bauwasser:  
ú 0,16 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz einmalig pro Bauvorhaben 

Wasseranschluss-
geb¿hr 

Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung: 
ú 1,70 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï  
und Ausgleichsabgabengesetz 
 

Bei landwirtschaftlichen Gebªuden: 
ú 1,70 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und Ausgleichs-
abgabengesetz f¿r Stallgebªude-der umbaute Raum des Heulagers wird nicht bewertet 

Wasserzªhlermiete 
Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung:  
ú 32,50 f¿r Zªhler groÇ 
ú 23,50 f¿r Zªhler klein 

Kanalben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung:  
ú 2,53 pro mį verbrauchter Wassermenge - mit Wasserzªhler 
 

ú 126,50 pro Einwohnergleichwert (EGW) ï ohne Wasserzªhler 
 

7 mį Freimenge pro Wasserzªhler, bzw. bei EGW ú 17,71 pro Haus 
 

Privatzimmervermieter, Ferienwohnungen und Freizeitwohnsitze ohne Zªhler: 
ú 0,422 pro Nªchtigung - 300 Nªchtigungen entsprechen 1 EGW 

Kanalanschluss-
geb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung:  
ú 6,35 pro mį umbauten Raum lt.  
Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und Ausgleichsabgabengesetz 

Regenwasserkanal-
ben¿tzungsgeb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung:  
ú 0,075 pro mĮ Dach-, Terrassenï bzw. befestigte Flªche pro Jahr 

Regenwasserkanal-
anschlussgeb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung:  
ú 3,25 pro mĮ Dach-, Terrassenï bzw. befestigte Flªche 

Grabben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Friedhofsgeb¿hrenordnung: 
ú 22,00 f¿r ein Einzelgrab pro Jahr  
ú 22,00 f¿r ein Urnengrab bzw. Urnennische pro Jahr  
ú 38,50 f¿r ein Doppel- bzw. Familiengrab pro Jahr 

Festsetzung der Geb¿hrenï und Abgabensªtze gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 30. November 2023 
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M¿llabfuhrgeb¿hren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einhebung gem. Abfallgeb¿hrenverordnung und M¿llabfuhrordnung: 
ú 19,00 Grundgeb¿hr pro Person im Jahr 
ú 16,20 weitere Geb¿hr pro Person im Jahr 
ú 0,090 f¿r jeden weiteren Liter M¿ll 
ú 0,054 pro Nªchtigung -300 Nªchtigungen entspr. 1 Person (Privatzimmerverm.) 
ú 5,40 Restm¿llsackgeb¿hr inkl. Abfuhr 
 

Gewerbe- und Industriebetriebe, usw. (Abfallgeb¿hrenverordn. Ä 3) Abs. a): 
ú 19,00 Grundgeb¿hr im Jahr je 20 mĮ Betriebsflªche (Obergrenze: 1.000 mĮ) 
ú 16,200 weitere Geb¿hr im Jahr je 20 mĮ Betriebsflªche (Obergr.: 1.000 mĮ) 
 

Handelsbetriebe (Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 3) Abs. b): 
ú 19,00 Grundgeb¿hr im Jahr je 10 mĮ Betriebsflªche (Obergrenze: 500 mĮ) 
ú 16,20 weitere Geb¿hr im Jahr je 10 mĮ Betriebsflªche (Obergrenze: 500 mĮ) 
 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, usw.  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 3) Abs. c): 
ú 19,00 Grundgeb¿hr im Jahr je 300 Gªstenªchtigungen des Vorjahres 
ú 16,20 weitere Geb¿hr im Jahr je 300 Gªstenªchtigungen des Vorjahres 
 

Freizeitwohnsitze und Wochenendhªuser, usw.  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 3) Abs. d): 
0-30 mĮ: 
ú   38,00 Grundgeb¿hr im Jahr               ú   32,40 weitere Geb¿hr im Jahr 
31-100 mĮ: 
ú   76,00 Grundgeb¿hr im Jahr               ú   64,80 weitere Geb¿hr im Jahr 
¿ber 100 mĮ: 
ú 152,00 Grundgeb¿hr im Jahr               ú 129,60 weitere Geb¿hr im Jahr 
 

Ferienwohnungen  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 3) Abs. e): 
0-30 mĮ: 
ú 19,00 Grundgeb¿hr im Jahr                   ú 16,20 weitere Geb¿hr im Jahr 
31-100 mĮ: 
ú 38,00 Grundgeb¿hr im Jahr                   ú 32,40 weitere Geb¿hr im Jahr 
¿ber 100 mĮ: 
ú 76,00 Grundgeb¿hr im Jahr                   ú 64,80 weitere Geb¿hr im Jahr  

Biologisch  
verwertbare 
Siedlungsabfªlle 
Entsorgungskosten 
 
 
 
 
 
 

Haushalte pro Person pro Jahr (M¿llabfuhrordnung Ä 4) Abs. e): 
1 und 2 Personen: 
ú 31,20 Grundgeb¿hr im Jahr                 260 Liter 
3 und 4 Personen: 
ú 62,40 Grundgeb¿hr im Jahr                 520 Liter 
5 und mehr Personen: 
ú 93,60 Grundgeb¿hr im Jahr                 780 Liter 
 

weitere Geb¿hr: 
ú 1,20 je Bioabfallsack 10 Liter inkl. Entsorgung  
Abgabe nur in ganzen Rollen zu je 26 Stk.  

Windelsªcke 
 

Einhebung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 14.07.2016 
weitere Geb¿hr: ú 0,090 je Liter inkl. Entsorgung 
ú 3,15 Windelsackgeb¿hr inkl. Entsorgung (35 Liter) 

M¿llgeb¿hren  
Recyclinghof 
 

Sperrm¿ll  ú 0,35/kg bzw. ú   35,00/mį      Radiatoren                       ú 0,35 pro kg 
Bauschutt  ú 0,20/kg bzw. ú 310,00/mį      K¿hlgerªte - gewerblich  ú 0,80 pro kg 
Altholz      ú 0,20/kg bzw. ú   74,00/mį      k¿nstliche Mineralfasern ú 1,50 pro kg 

Alteisen, Elektronikschrott und K¿hlgerªte - privat: kostenlos 

Festsetzung der Geb¿hrenï und Abgabensªtze gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 30. November 2023 
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2 und 3 Jªhrige Kinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 30,00 pro Monat 
(unabhªngig von der im Monat tats. Anzahl an Betreuungstragen) 

ªltere Kindergartenkinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

kostenlos 

Volksschulkinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 30,00 pro Monat 
(unabhªngig von der im Monat tats. Anzahl an Betreuungstragen) 

alle Kinder 
Nachmittagsbetreuung bis max. 17:00 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsnachmittag 

alle Kinder 
Mittagstisch 

ú 5,50 pro Mahlzeit 

Kinderbefºrderung (Elternbeitrag) 
Imming, Bruckerberg, Schlitters 

ú 10,00 f¿r eine einfache Fahrt pro Monat 
ú 20,00 f¿r Hinï und R¿ckfahrt pro Monat 

Festsetzung der Geb¿hren gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 22. Juni 2023 (Kinderbetreuung) 
Festsetzung der Geb¿hren gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 24. August 2023 (Kinderbefºrderung) 

Die Zªhlerablesekarten f¿r den Wasserver-
brauch 2023 werden in diesen Tagen an alle 
Haushalte per Post ¿bermittelt. 
 

 

 
 

 
 

 
Haushalte, bei denen heuer ein Eichtausch des 
Zªhlers durchgef¿hrt wird, erhalten keine Zªh-
lerablesekarte - der Zªhlerstand wird Anfang 
des Jahres von den Gemeindearbeitern abgele-
sen! 

Einwohnerstand der Gemeinde Bruck am 
Ziller per 07. Dezember 2023: 

  
 H : 1.129 
 
   davon im   Dorf   648 
      in    Imming  384 
      am  Bruckerberg   97 
  
 N :   71 
 
 H :  461 
 

Die Zªhlerablesung ist auch eine gute Gelegenheit, die Absperrhªhne vor und nach dem Wasser-
zªhler zu betªtigen. Wenn diese nicht mehr funktionst¿chtig sind, kann dies Mehrarbeit und  

Kosten verursachenðspªtestens beim Eichtausch des Wasserzªhlers. 

Wir bitten euch um entsprechende  
Ablesung und p¿nktliche Meldung bis  

spªtestens 10. Jªnner 2024! 



 

GEMEINDEZEITUNG BRUCK AM ZILLER 

Die nªchste Notarsprechstunde vom 

Notariat Mag. Ernst Moser 

6130 Schwaz 

findet am 

 

 

im Sitzungszimmer der Gemeinde Bruck am Ziller 

statt. 

Kostenlose Rechtsausk¿nfte als B¿rgerservice! 

Keine Voranmeldung erforderlich! 

Mit der mobilen B¿rgerservice-App GEM2GO sind Sie ¿ber das aktuelle Gemeindegeschehen 
immer Top informiert. Nat¿rlich kºnnen auch alle allgemeinen Informationen der Gemeinde ein-
gesehen werden. 
 

Sobald ein neuer, wichtiger Eintrag in der App online gestellt wird, erhªlt man 
ï falls gew¿nscht ï eine Verstªndigung mittels Push-Nachricht direkt 
aufs Handy. Somit ist man sofort ¿ber alle Neuigkeiten, Veranstaltungen, 
Stellenausschreibungen, Einladungen zu Gemeinderatssitzungen, sonstige 
wichtige und aktuelle Informationen, usw. informiert.  
 

Weiters kann auch die elektronische Amtstafel eingesehen werden. Hier 
werden alle Aushªnge verºffentlicht und man kann sich auch bei Verºffentli-
chung eines neuen Aushanges eine Push-Nachricht senden lassen. 
 

Eine weitere praktische Funktion ist die Erin-
nerung an die Restm¿llabholung. Hier kann 
individuell eingestellt werden, zu welchem Zeit-
punkt man sich vor einem Abholtermin per 
Handy daran erinnern lassen will. 
 
 
Nat¿rlich stehen diese Informationen auch auf 
unserer neugestalteten Gemeindehomepage 
unter: www.bruck-am-ziller.at zur Verf¿gung! 

 

Leider mussten wir auch im letzten Winter wie-
der vermehrt feststellen, dass Anrainer ihren 
Schnee vom Vorplatz und auch von Gartenbe-
reichen auf die Gemeinde- oder auch Lan-
desstraÇe rªumen und somit zu einer Ver-
schªrfung der sowieso an diesen Tagen schon 
angespannten Situation auf diesen StraÇen 
beitragen.  
 

Diesbez¿glich wird seitens der Gemeinde 
festgestellt, dass das Ablagern von Schnee 
vom privaten Bereich auf die Gemeindeï 

oder LandesstraÇe nach den Bestimmun-
gen des Ä 92 StraÇenverkehrsordnung ver-
boten ist.  
 

Personen, die diesen Vorschriften zuwiderhan-
deln, kºnnen - abgesehen von den Straffolgen 
- zur Entfernung, Reinigung oder zur Kosten-
tragung f¿r die Entfernung oder Reinigung her-
angezogen werden.  
 

Auch wird ausdr¿cklich auf die zivilrechtli-
chen Folgen hingewiesen. 

Dienstag, 23. Jªnner 2024 
von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
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Wir mºchten dar¿ber informieren, dass es 
auch die Mºglichkeit der Abstattung der Ge-
meindevorschreibungen mittels Abbu-
chungsauftrag (SEPA-Lastschrift-Mandat) 
gibt. 
 

Diese Form der Abgabenzahlung bringt sicher-
lich keine Nachteile, sondern - im Gegenteil - 
Vorteile mit sich. Ein Abbuchungsauftrag bei 
der Hausbank sichert die p¿nktliche Zahlung 
der diversen Abgaben am jeweiligen Fªllig-
keitstag (keinen Tag fr¿her oder spªter) und 
vermeidet dadurch Mehrkosten durch Zahl-
scheinspesen, Mahngeb¿hren oder Sªumnis-
zuschlªge. 
 

Der Bescheid bzw. die Rechnung mit der ge-
nauen Aufstellung ¿ber die diversen Gemein-
deabgaben wird nat¿rlich nach wie vor per 
Post zugestellt. Dadurch ist eine genaue 
Kontrolle der abgebuchten Betrªge mºglich 

bzw. kºnnen Fragen noch vor der Abbuchung 
(ein Monat nach Erhalt des Beleges) abgeklªrt 
werden. 
 

Selbstverstªndlich ist die Abstattung mit-
tels Abbuchungsauftrag kein Muss. 
 

Vorteile eines Abbuchungsauftrages: 
¶ kein Denken an Fªlligkeiten 
¶ p¿nktliche Zahlung genau am Fªlligkeits-
tag 

¶ kein  rger ¿ber Mahnungen 
¶ keine Zahlscheinspesen 
¶ keine Bezahlung von Mahngeb¿hren 
¶ Der Zahlschein muss nicht zur Bank ge-
bracht werden. 

 
Der Abbuchungsauftrag kann direkt im  
Gemeindeamt unterschrieben werden! 
Ein Besuch bei der Hausbank ist nicht er-
forderlich! 

Statt auf der Silvesterparty landen Jahr f¿r Jahr 
wieder viele ¥sterreicher im Krankenhaus, weil 
sie sich selbst oder andere durch den unsach-
gemªÇen Umgang mit Feuerwerksraketen 
oder Bºllern verletzen. 
 
Die Polizei weist darauf hin, dass die Verwen-
dung pyrotechnischer Gegenstªnde der Kate-
gorie F2 im Ortsgebiet verboten ist. Unter 
dieses Verbot fallen bereits einfache frei er-
werbliche Knallkºrper. Insbesondere verbo-
ten ist auch eine Verwendung pyrotechnischer 

Gegenstªnde in der Nªhe von Kirchen, Got-
teshªusern, Krankenanstalten, Kinder-, Al-
ters- und Erholungsheimen sowie Tierhei-
men und Tiergªrten.  
 
Einteilung: 

 

Einteilung Altersstufe Einteilung Altersstufe 

Kategorie F1 ab 12 Jahre Kategorie F3 ab 18 Jahre mit 

Kategorie F2 ab 16 Jahre Kategorie F4 Bewilligung! 

 
Der aktuelle Wasserhªrtegrad unseres  
Gemeindewassers betrªgt 8,8 Á dH. 

Unsere Bioabfallsªcke bestehen aus nat¿rli-
chen und nachwachsenden Rohstoffen.  
 

Es wird deshalb eine k¿hle (15 bis 20 ÁC) und 
trockene Lagerung empfohlen. Unbedingt vor 
direkter Sonneneinstrahlung sch¿tzen! 
 
 

Bei richtiger Lagerung haben die Bioabfallsª-
cke eine Mindesthaltbarkeit von 12 bis 18 
Monaten - bei optimaler Lagerung noch lªnger! 
 

Falsche Lagerung kann eine erhebliche Re-
duktion der Materi-
alfestigkeit zur Fol-
ge haben! 
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Mit Inkrafttreten des Tiroler Freizeitwohnsitzï und Leerstandsabgabegesetzes mit 01. Jªnner 2023 unterliegen 
in unserer Gemeinde (so wie in jeder Gemeinde Tirols) Gebªude, Wohnungen und sonstige Teile von Gebªu-
den, die ¿ber einen durchgehenden Zeitraum von sechs Monaten nicht als Wohnsitz verwendet werden 
(Leerstand), einer Leerstandsabgabe.  
 

F¿r folgende Wohnsitze ist keine Leerstandsabgabe zu entrichten: der Hauptwohnsitz, der Freizeitwohnsitz, 
Wohnsitze zur Aus¿bung eines Berufes oder einer Erwerbstªtigkeit sowie Wohnsitze f¿r die Dauer des Besuches 
von Schulen, Hochschulen oder Universitªten. Weiters sieht der Ä 7 des Tiroler Freizeitwohnsitzï und Leer-
standsabgabegesetzes weitere Ausnahmen von der Abgabenpflicht vor (siehe unten). 
 

Die Abgabe ist grundsªtzlich vom Eigent¿mer des vom Leerstand betroffenen Objektes selbst zu bemessen. 
Daf¿r muss die Nutzflªche des Objektes ermittelt werden.  
 

Der ab 01. Jªnner 2023 zu entrichtende Betrag (erstmalige Selbstbemessung ab 01. Jªnner 2024) ergibt sich 
aus der vom Gemeinderat erlassenen Verordnung vom 17. November 2022 ¿ber die Hºhe der monatlichen 
Leerstandsabgabe: 
 
 

a) bis 30 mĮ        Nutzflªche mit Euro   19,-- 

b) mehr als   30 mĮ bis   60 mĮ     Nutzflªche mit Euro   38,-- 

c) mehr als   60 mĮ bis   90 mĮ     Nutzflªche mit Euro   53,-- 

d) mehr als   90 mĮ bis 150 mĮ     Nutzflªche mit Euro   75,-- 

e) mehr als 150 mĮ bis 200 mĮ     Nutzflªche mit Euro 102,-- 

f) mehr als 200 mĮ bis 250 mĮ     Nutzflªche mit Euro 132,-- 

g) mehr als 250 mĮ       Nutzflªche mit Euro 162,-- 
 

 

 
 
 
 
 

 

 nderungen der Nutzflªche, beispielsweise durch Umbauten, kºnnen sich auf die Abgabenhºhe auswirken. 
 

Grundsªtzlich ist der Eigent¿mer des Grundst¿ckes, auf dem sich der Leerstand befindet, Abgabenschuldner. 
Befindet sich der Leerstand auf fremden Grund, so ist der Eigent¿mer der leerstehenden Wohnung, im Falle 
eines Baurechts der Bauberechtigte der Abgabenschuldner. 
 

F¿r weitere Informationen und Fragen dazu bitte an das Gemeindeamt Bruck am Ziller wenden. 

Was ist das Ziel der Leerstandsabga-
be? 
Zum einen soll die Abgabe eine Einnah-
mequelle f¿r die Gemeinden darstellen 
und zum andren soll die Abgabe sozialpo-
litische Zwecke im Sinn der Nutzung be-
reits vorhandenen Wohnraumes durch 
Wohnungssuchende und damit zugleich 
die Verringerung des Wohnungsdruckes 
einschlieÇlich der Belastung des Woh-
nungsmarktes erfolgen. 
 

Wird die Leerstandsabgabe von der 
Gemeinde vorgeschrieben? 
Nein. Die Leerstandsabgabe ist eine 
Selbstbemessungsabgabe. Das heiÇt, 
dass nicht die Gemeinde, sondern der 
Abgabenschuldner selbst die Abgabe 
zu bemessen und bis 30. April eines 
jeden Folgejahres an die Gemeinde zu 
entrichten hat. 
 

Wie wird die Nutzflªche berechnet? 
Die Nutzflªche wird in Quadratmeter be-
rechnet. Sie ergibt sich aus der Bodenflª-
che abz¿glich der Wandstªrken und der 

im Verlauf der Wªnde befindlichen Durch-
brechungen und Ausnehmungen. Bei der 
Berechnung der Nutzflªche sind nicht zu 
beachten: 
o Keller- und Dachbºden, wenn sie nicht 
   f¿r Wohn- oder Geschªftszwecke ge- 
   eignet sind, 
o Treppen,           o offene Balkone, 
o Loggien,            o Terrassen, 
o f¿r landwirtschaftliche oder gewerbli- 
    che Zwecke ausgestattete Rªume. 
 

Was ist nicht als Leerstand anzusehen? 
Ausgenommen von der Abgabepflicht sind 
Gebªude, Wohnungen oder sonstige Ge-
bªudeteile: 
a) die aus rechtlichen, bautechnischen 
oder vergleichbaren Gr¿nden nicht ge-
brauchstauglich oder nutzbar sind; 
b) mit bis zu zwei Wohnungen, in denen 
der bzw. die Eigent¿mer des Gebªudes in 
einer der Wohnungen ihren Hauptwohnsitz 
hat bzw. haben; 
c) die f¿r gewerbliche, land- und forst 
wirtschaftliche oder berufliche Zwecke 
verwendet werden, wie insbesondere Or-

dinationen, B¿ros, Kanzleien, Privatzim-
mervermieter und Geschªftslokale; 
d) die von den Eigent¿mern aus gesund-
heitlichen oder altersbedingten Gr¿nden 
nicht mehr als Hauptwohnsitz verwendet 
werden kºnnen; 
e) die trotz geeigneter Bem¿hungen ¿ber 
einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten nicht zum orts¿blichen Mietzins 
vermietet werden kºnnen; 
f) die betriebstechnisch notwendig sind, 
Wohnungen im Rahmen land- und/oder 
forstwirtschaftlicher Betriebe sowie Dienst- 
und Naturalwohnungen; 
g) f¿r die ein zeitnaher Eigenbedarf be-
steht; 
h) f¿r die eine Freizeitwohnsitzabgabe 
entrichtet wird. 
 
Das Vorliegen eines Ausnahmegrundes ist 
glaubhaft zu machen und somit unaufge-
fordert der Gemeinde vorzulegen! 

W  F   L 

Dieser Betrag ist bis 30. April eines jeden Folgejahres an die Gemeinde unter 

Angabe der Nutzflªche zu entrichten (erstmalig ab 01. Jªnner 2024). 

Eine automatische Vorschreibung der Abgabe seitens der Gemeinde erfolgt nicht! 
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Seit 01. Jªnner 2020 ist in unserer Gemeinde (so wie in jeder Gemeinde Tirols) eine Abgabe f¿r die Ver-
wendung eines Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz zu entrichten (Freizeitwohnsitzabgabe).  
 

Freizeitwohnsitze sind Gebªude, Wohnungen oder sonstige Teile von Gebªuden, die nicht der Befriedi-
gung eines ganzjªhrigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen Wohnbed¿rfnis-
ses dienen, sondern zum Aufenthalt wªhrend des Urlaubs, der Ferien, des Wochenendes  
oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken dienen.  
 

Auch wenn keine Eintragung im Freizeitwohnsitzverzeichnis besteht, ist die Abgabe zu entrichten. Zu 
beachten ist, dass mit der Entrichtung der Freizeitwohnsitzabgabe ein illegaler Freizeitwohnsitz nicht lega-
lisiert wird. 
 

Die Abgabe ist grundsªtzlich vom Eigent¿mer des Freizeitwohnsitzes selbst zu bemessen. Daf¿r muss die 
Nutzflªche des Freizeitwohnsitzes ermittelt werden.  
 

Der ab 01. Jªnner 2024 zu entrichtende Betrag ergibt sich aus der vom Gemeinderat erlassenen Verord-
nung vom 17. November 2022 ¿ber die Hºhe der jªhrlichen Freizeitwohnsitzabgabe: 
 

a) bis 30 mĮ        Nutzflªche mit Euro    210,-- 

b) mehr als   30 mĮ bis   60 mĮ     Nutzflªche mit Euro    420,-- 

c) mehr als   60 mĮ bis   90 mĮ     Nutzflªche mit Euro    608,-- 

d) mehr als   90 mĮ bis 150 mĮ     Nutzflªche mit Euro    863,-- 

e) mehr als 150 mĮ bis 200 mĮ     Nutzflªche mit Euro 1.208,-- 

f) mehr als 200 mĮ bis 250 mĮ     Nutzflªche mit Euro 1.553,-- 

g) mehr als 250 mĮ       Nutzflªche mit Euro 1.898,-- 
 

 

 
 
 
 
 
 nderungen der Nutzflªche, beispielsweise durch Umbauten, kºnnen sich auf die Abgabenhºhe auswir-
ken. 
 

Wird ein Freizeitwohnsitz unbefristet oder lªnger als ein Jahr an ein und dieselbe Person vermietet, ver-
pachtet oder sonst ¿berlassen, ist die Abgabe vom Mieter, Pªchter etc. zu entrichten. Bitte informieren Sie 
diesen rechtzeitig ¿ber seine Verpflichtung. 
 

F¿r weitere Informationen und Fragen dazu bitte an das Gemeindeamt Bruck am Ziller wenden. 
 

Das Tiroler Freizeitwohnsitzï und Leerstandsabgabegesetz kann ¿ber das Rechtsinformationssystem des 
Bundes unter www.ris.bka.gv.at abgerufen werden. 

Was ist das Ziel der Freizeitwohn-
sitzabgabe? 
Freizeitwohnsitze werden bei den Abga-
benertragsanteilen des Bundes nicht 
ber¿cksichtigt. Dennoch entstehen den 
Gemeinden durch Freizeitwohnsitze 
Kosten. Die Freizeitwohnsitzabgabe 
ermºglicht eine zusªtzliche Einnahme-
quelle f¿r Gemeinden zur Abdeckung 
der Kosten f¿r Infrastruktur und Verwal-
tungseinrichtungen. 
 

Wird die Freizeitwohnsitzabgabe von 
der Gemeinde vorgeschrieben? 
Nein. Die Freizeitwohnsitzabgabe ist 
eine Selbstbemessungsabgabe. Das 
heiÇt, dass nicht die Gemeinde, sondern 
der Abgabenschuldner selbst die Ab-
gabe zu bemessen und bis 30. April 
eines jeden Jahres an die Gemeinde 
zu entrichten hat. 
 

Wie wird die Nutzflªche berechnet? 
Die Nutzflªche wird in Quadratmeter 
berechnet. Sie ergibt sich aus der Bo-
denflªche abz¿glich der Wandstªrken 
und der im Verlauf der Wªnde befindli-
chen Durchbrechungen und Ausneh-
mungen. Bei der Berechnung der Nutz-
flªche sind nicht zu beachten: 
o Keller- und Dachbºden, wenn sie nicht 
   f¿r Wohn- oder Geschªftszwecke ge- 
   eignet sind, 
o Treppen,           o offene Balkone, 
o Loggien,            o Terrassen, 
o f¿r landwirtschaftliche oder gewerbli- 
    che Zwecke ausgestattete Rªume. 
 

Was ist nicht als Freizeitwohnsitz 
anzusehen? 
In Ä 2 Tiroler Freizeitwohnsitzï und 
Leerstandsabgabegesetz werden Gast-
gewerbebetriebe, Kur- und Erholungs-

heime, Ferienwohnungen und Wohnrªu-
me zur Privatzimmervermietung unter 
bestimmten Voraussetzungen explizit 
ausgenommen. 
 

Ist f¿r eine leerstehende Wohnung 
eine Freizeitwohnsitzabgabe zu ent-
richten? 
Eine leerstehende Wohnung, welche 
nicht zu Erholungszwecken in Anspruch 
genommen wird, fªllt nicht unter den 
Abgabentatbestand. Jedoch ist jeder Fall 
einzeln f¿r sich zu betrachten und die 
konkrete Nutzung zu erºrtern. 
 

Wie oft ist die Freizeitwohnsitzabgabe 
zu entrichten? 
Der Abgabenschuldner hat die Abgabe 
einmal pro Jahr zu entrichten. 

W  F   F 

Dieser Betrag ist bis 30. April eines jeden Jahres an die Gemeinde unter 

Angabe der Nutzflªche zu entrichten. 

Eine automatische Vorschreibung der Abgabe seitens der Gemeinde erfolgt nicht! 
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Wir bitten euch wieder die M¿ll-
wertschleifen f¿r das Jahr 2024 im 
Gemeindeamt abzuholen.  

 

 
 

Bei der ersten Entleerung im Jahr 2024 
(DIENSTAG, 02. Jªnner 2024) werden 
ausnahmslos nur Tonnen mit den orange-
nen M¿llwertschleifen 2024 entleert! 

 
 
Weiters mºchten wir darauf hinweisen, dass 

die Besitzer einer 120 Liter Restm¿lltonne 

diese auch mit einer 120 Liter Restm¿ll-

schleife versehen m¿ssen. Bitte bei der Ab-

holung der Schleifen und bei einem eventuel-

len Nachkauf im Gemeindeamt auf die 120 

Liter Restm¿lltonne hinweisen!  

120 Liter Tonnen, welche mit einer 90 Li-

ter Schleife versehen sind, werden nicht 

entleert! 

 

Auch mºchten wir darauf hinweisen, dass 

die Restm¿lltonne nur soweit gef¿llt wer-

den darf, dass sich der Deckel noch voll-

stªndig schlieÇen lªsst.  

Widrigenfalls werden die Restm¿lltonnen 

nicht entleert!  

 

Wir wurden von unserem Restm¿llabfuhrunternehmen gebeten mitzuteilen, dass die alten, verzinkten M¿ll-
k¿bel dem Abfuhrunternehmen groÇe Probleme bereiten, da die neuen M¿lltransporter keine Halterungen mehr 
f¿r diese alten K¿bel haben. 
Daher ist die Entleerung dieser K¿bel immer ein groÇer ĂKraftaktñ f¿r die Aufleger. 
Es wªre daher zu begr¿Çen, diese alten K¿bel auszutauschen. 
Neue 90 Liter M¿llbehªlter aus Plastik und mit Rªdern sind bei unserer Gemeinde zu einem Preis von  
ú 40,-- erhªltlich. Nach vorheriger Bezahlung im Gemeindeamt kºnnen die M¿llbehªlter zu den ¥ffnungszei-
ten beim Recyclinghof abgeholt werden. 

!  ACHTUNG  ! 
Ab dem kommenden Jahr erfolgen 
die Entleerungen jeweils an einem 

DIENSTAG!  

In Zusammenarbeit mit 

unserem Restm¿llab-

fuhrunternehmen: 
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Wenn die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes ausfªllt, spricht man von einem Blackout 
(Stromausfall). Da dieser Stromausfall auch mehrere Tage dauern kann, ist es wichtig, auf diese  
Situation vorbereitet zu sein. 
 
Was tun bei einem Blackout? 
 

Wenn der Stromausfall nur das Gemeindegebiet, oder nur Teile des Landes betrifft, kºnnte er nach 
wenigen Stunden behoben sein. Allerdings kann ein solches Ereignis auch lªnder¿bergreifend 
passieren und dann d¿rfte es mehrere Tage dauern, bis das Problem behoben ist. Daher ist es rat-
sam, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Dies geschieht auf allen Ebenen der Einsatzlei-
tungen und Blaulichtorganisationen. Es ist aber von groÇer Bedeutung, dass sich auch die Bevºlke-
rung - also jeder Einzelne - auf einen Stromausfall vorbereitet. Bei einem lªngeren Stromausfall 
bricht die Kommunikation relativ schnell zusammen und dann ist man auf lokale Selbsthilfe - also 
in der Familie, in der Nachbarschaft und in der Gemeinde angewiesen. 
 
Im Falle eines Ausfalles der Kommunikation (Handy, Internet, usw.) wird seitens der Gemein-
de Bruck am Ziller folgender Notfallplan bekannt gegeben: 
 
Informationsstelle f¿r die Bevºlkerung 
 

Im Falle eines lªngeren Blackouts wird eine INFORMATIONSSTELLE im Gemeindeamt Bruck am 
Ziller, Dorf 40 a, eingerichtet. 
 

Hier kºnnen sich die Gemeindeb¿rger ¿ber die aktuellen Ge-
schehnisse informieren. Auch bei allen Problemen des Allta-
ges kann man sich an die Informationsstelle wenden. 
 

Im Gemeindeamt wurde im Zuge der Renovierung eine kom-
plette Notstromversorgung errichtet. Dazu wurde auch ein eigener Stromerzeuger angekauft. So-
mit ist das Gemeindeamt auch im Falle eines Blackouts mit Strom versorgt. Daher kann in dringen-
den Fªllen im Gemeindeamt mit Strom geholfen werden (zB zum Aufwªrmen von Babynahrung). 
Auch die Gemeindeeinsatzleitung wird im Sitzungszimmer der Gemeinde eingerichtet. 
 
Notfallmeldestelle 
 

Da - wie bereits erwªhnt - bei einem lªngeren Blackout u. a. die telefonische Kommunikation nicht 
mehr mºglich ist, wird im Feuerwehrhaus Bruck am Ziller, Dorf 40 a eine NOTFALLMELDESTEL-
LE eingerichtet. Daher sind alle Notfªlle, die den Einsatz von 
Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr oder Polizei er-
fordern, bei der Notfallmeldestelle zu melden. 
Die Feuerwehr verf¿gt mit dem Digitalfunksystem ¿ber einen 
Kommunikationskanal, der auch noch bei einem lªngeren 
Blackout funktioniert und kann somit die Notfallmeldung weiter-
leiten. ¦ber einen Alarmplan wird sichergestellt, dass die Notfall-
versorgung aufrecht bleibt. 
 
Die Wasserversorgung und Kanalisation ist in unserer Gemeinde auch im Falle eines Blackouts 
sichergestellt. Allerdings gilt es zu beachten, dass private Hebeanlagen - welche mit Strom betrie-
ben werden - nicht mehr funktionieren. 
Bez¿glich der Abfallentsorgung kann es sein, dass diese nur eingeschrªnkt oder ¿berhaupt nicht 
mehr funktionieren wird. Daher muss damit gerechnet werden, dass der Abfall lªnger zu Hause ge-
lagert werden muss. 
 

Zur Vorbereitung auf einen Blackout ist es unbedingt erforderlich, einen Vorrat an Lebensmitteln, 
Hygieneartikel, Medikamente und dergleichen anzulegen. Die Lebensmittelversorgung wird zwar 
auch im Blackoutfall weiterhin ¿ber die ºrtlichen Lebensmittelmªrkte erfolgen - allerdings nur sehr 
eingeschrªnkt und die Ausgabe erfolgt am Eingang der Geschªfte. Bevorratungslisten und weitere 
Informationen sind auf der Homepage des Zivilschutzverbandes verf¿gbar unter www.zivilschutz.at. 
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Herrn Eder Alois 
 

Frau Larch Mathilde 
 

Frau Kofler Elfriede 
 

Frau Kircher Edith 
 

Frau Eder Maria 

Frau und Herrn Moser Elisabeth und Johann 
 

Frau und Herrn Kºbele Adelheid und Fritz 
 

Frau und Herrn Markl Herta und Werner 
 

Frau und Herrn Eberharter Rita und Richard 
 

Frau und Herrn Gruber Aloisia und Ludwig 

Frau Lindner Elisabeth 

Frau und Herrn Kircher Edith und Alois 
 

Frau und Herrn Kofler Elfriede und Johann 

Frau Wurm Helene 
 

Frau Nindl Sophie 
 

Frau Diemer Martha 
 

Frau Moser Katharina 
 

Herrn Sautner Otto 


